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1. (1)Personen, die sich um die Aufnahme in eine ermachtigte Bildungseinrichtung bewerben, haben folgende
Voraussetzungen zu erfullen:
1. 1.far das Berufsbild der
1. a)Entfallen
2. b)Entfallen
3. c)Entfallen
4. d)Frihférderung
= -eine abgeschlossene Berufsausbildung im (heil-)padagogischen, psychologischen, medizinisch-
therapeutischen oder sozialen Bereich sowie
= -eine zumindest zweijahrige Berufserfahrung in diesem Bereich,
5. e)Sehfrihférderung
= -eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Fruhférderung gemaf 8 40 oder die erfolgreiche
Absolvierung des Lehrgangs fur Inklusive Elementarpadagogik sowie
= -eine zumindest dreijahrige Berufserfahrung in diesem Bereich,
6. f)Frihe Kommunikationsforderung
= -ejne facheinschlagige Ausbildung (zB im Bereich Padagogik, Sonder- und Heilpadagogik,
Psychologie, Linguistik, Logopadie, Inklusive Elementarpadagogik) oder eine abgeschlossene
Frahférderausbildung sowie
= -ejne zumindest zweijahrige Berufserfahrung und Kenntnisse im Einsatz von unterstutzter
Kommunikation,
7. g)Peer-Beratung die Betroffenheit auf Grund einer eigenen Beeintrachtigung,
8. h)Entfallen
9. i)Entfallen
2. 2.die zur beruflichen Ausibung des jeweiligen Sozialberufs erforderliche persdnliche und gesundheitliche
Eignung sowie Vertrauenswurdigkeit und
3. 3.die Beherrschung der deutschen Sprache in einem fur die Ausbildung und die spatere Berufsaustbung
erforderlichen AusmaR.
(Anm: LGBI.Nr. 42/2017, 68/2021, 23/2025)
2. (2)Ausbildungsteilnehmer oder Ausbildungsteilnehmerinnen sind vom weiteren Besuch der ermachtigten
Bildungseinrichtung auszuschlieBen, wenn
1. 1.zumindest eine der Voraussetzungen gemaR Abs. 1 wegfallt oder
2. 2.sich nachtraglich herausstellt, dass zumindest eine der Voraussetzungen gemal3 Abs. 1 zum Zeitpunkt der
Aufnahme nicht vorgelegen ist und dieser Mangel nicht behoben werden kann.

3. (3)Uber die Aufnahme entscheidet eine Kommission gemaR§ 54. Vor der Aufnahme kann ein Aufnahmegesprach
oder ein Aufnahmetest mit den Bewerbern und Bewerberinnen stattfinden. Die Auswahl der Bewerber und
Bewerberinnen hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des jeweiligen Sozialberufs zu erfolgen.

4. (4)Die Landesregierung kann eine Verordnung erlassen, in der die Modalitaten der Aufnahme, insbesondere die
Durchfihrung von Aufnahmegesprachen und Aufnahmetests, ndher geregelt werden.

5. (5)Uber den Ausschluss entscheidet eine Kommission gem&R§ 54. Vor der Entscheidung (iber den Ausschluss ist
dem oder der Betroffenen Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben.

6. (6)Gegen Entscheidungen der Kommission nach Abs. 5 kann binnen 14 Tagen eine Beschwerde an den
Rechtstrager der ermachtigten Bildungseinrichtung erhoben werden. Dieser entscheidet Uber die Beschwerde.
Vor Entscheidung tber den Ausschluss ist die Aufsichtsbehdrde zu héren und dem Betroffenen oder der
Betroffenen neuerlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

In Kraft seit 14.03.2025 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_sbg/paragraf/40
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=42/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=68/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=23/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=42/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=68/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=23/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_sbg/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_sbg/paragraf/54

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 53 Oö. SBG
	Oö. SBG - Oö. Sozialberufegesetz


